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Diese Broschüre gibt Ihnen einen Über-
blick über wichtige finanzielle Hilfen 
für Alleinerziehende im Landkreis Nort-
heim.

Egal ob Sie erwerbslos, berufstätig mit 
geringem Einkommen oder in Ausbil-
dung sind, meistens ist es mühsam und 
mit viel Zeit verbunden, den Lebensun-
terhalt zu sichern.

Neben fehlenden Informationen über 
die unterschiedlichen gesetzlichen Leis-
tungen kommt erschwerend hinzu, dass 
Sie Anträge bei verschiedenen Ämtern 
und Kostenträgern stellen müssen.

Diese Broschüre will Sie unterstützen, 
indem wichtige Informationen über die 
verschiedenen finanziellen Leistungen 
und die dazugehörigen Antragswege 
im Landkreis Northeim entsprechend 
Ihrer persönlichen Situation aufgezeigt 
werden.

Die Broschüre wurde im Rahmen des 
Netzwerkes NoNA – Northeimer Netz-
werk für Alleinerziehende erstellt. 

Herausgeber ist das Jobcenter Landkreis 
Northeim.

Das Projekt NoNA ist Teil des ESF-Bun-
desprogramms „Netzwerke wirksamer 
Hilfen für Alleinerziehende“ und wird 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, den Europäi-
schen Sozialfonds und die Europäische 
Union.

Der Europäische Sozialfonds ist das zen-
trale arbeitsmarktpolitische Förderins-
trument der Europäischen Union. 

Der Fonds leistet einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Beschäftigung durch För-
derung der Beschäftigungsfähigkeit, 
des Unternehmergeistes, der Anpas-
sungsfähigkeit sowie der Chancen-
gleichheit und der Investition in die Hu-
manressourcen.

Weitere Infos unter:

www.netzwerk-nona.de 
www.alleinerziehende-northeim.de
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„ Ich bin ALLEINERZIEHEND

WELCHE LEISTUNGEN? WELCHE VORAUSSETZUNGEN?

Unterhaltsvorschuss (UVG)

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Unterhalts- 
vorschuss)

 Kind lebt bei einem alleinerziehenden 
Elternteil.

 Der unterhaltspflichtige Elternteil 
zahlt nicht, teilweise oder unregel-
mäßig.

Wohngeld/Mietzuschuss/Lastenzuschuss

 Kosten der Lebenshaltung müssen 
grundsätzlich gesichert sein.

 Geringes Einkommen.

 Kein Bezug anderer sozialer  
Leistungen.

Kindergeld

www.arbeitsagentur.de
(Online-Dienstleistungen/Kinder-
geldantrag stellen oder  
Arbeitsagentur/Formulare/Kinder-
geld)

 Kind lebt im Haushalt des  
alleinerziehenden Elternteils.

 Ab 18 Jahren gelten Besonderheiten.

und ERWERBSLOS.“

WO UND WANN 
ZU BEANTRAGEN? BESONDERHEITEN

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr 

	05551/708-0

!  Es wird für den Monat rückwirkend 
gezahlt, in welchem der  Antrag ge-
stellt wird.

!  Maximal 72 Monate in den ersten  
12 Lebensjahren.

!  Die laufende Zahlung erfolgt zum  
Anfang des Monats.

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr
 
	05551/708-0

!  Für Personen mit geringem  
Einkommen. 

!  Grundsätzlich nicht für Berechtigte 
nach dem SGB II sowie SGB XII.

!  Es wird zum Anfang des Monats im 
Voraus gezahlt. Im Monat der An-
tragstellung kann für den laufenden 
Monat gewährt werden.

Familienkasse Göttingen 

Bahnhofsallee 5
37081 Göttingen

Mo, Di, Do, Fr: 8.00 -12.00 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

www.familienkasse.de

!  Die Zahlung erfolgt je nach Endziffer 
der Kindergeldnummer im Laufe des 
Monats. Kindergeld  wird laufend ab 
dem Monat der Antragstellung ge-
zahlt. 

!  Grundsätzlich kann auch rückwirkend 
Kindergeld gewährt werden.
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Arbeitslosengeld II (SGB II) Jobcenter Landkreis Northeim   

Scharnhorstplatz 14
37154 Northeim  

oder in den Geschäftsstellen:
Teichenweg 1, 37574 Einbeck
Alte Gasse 26, 37581 Bad Gandersheim 
Bella Clava 21, 37170 Uslar
jobcenter-northeim@jobcenter-ge.de

!  Nachrangig nach allen anderen  
Leistungen.

 !   Die Leistungsgewährung erfolgt 
grundsätzlich zum 1. des Monats.                                                                              

!  Im Antragsmonat kann rückwirkend 
für den vollen Monat gezahlt werden.

!  Auszubildende sind grundsätzlich 
ausgeschlossen.

!  Ergänzende Leistungen sind unter 
Umständen gem. § 27 SGB II möglich.

www.jobcenter-northeim.de/
Downloadcenter/ 
Antragsvordrucke

 Person kann Lebensunterhalt nicht 
aus Einkommen/Vermögen finanzie-
ren.

 Arbeitslosigkeit ist nicht notwendig.

Bildungs- und Teilhabepaket Jobcenter Landkreis Northeim   

Scharnhorstplatz 14
37154 Northeim  

oder in den Geschäftsstellen:
Teichenweg 1, 37574 Einbeck
Alte Gasse 26, 37581 Bad Gandersheim 
Bella Clava 21, 37170 Uslar
jobcenter-northeim@jobcenter-ge.de

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, allgemeine Sozialhilfe au-
ßerhalb von Einrichtungen 

Wallstr. 40, 37154 Northeim
	05551/708-0

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung

Medenheimer Str. 6-8, 37154 Northeim

Besuchszeiten:
Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr
	 05551/708-0

!  Nach Bearbeitung wird in der Regel 
direkt mit Drittempfängern abgerech-
net.www.bildungspaket.bmas.de

www.jobcenter-northeim.de/ 
Bildungs- und Teilhabepaket

 Bezieher von Leistungen nach dem 
SGB II.

 Bezieher von SGB XII-Asylbewerber-
leistungen.

 Bezieher von Wohngeld und Kinder-
zuschlag.
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Übernahme von Elternbeiträgen  (Kindertagesstättenbeiträge)

www.landkreis-northeim.de 
(Dienstleistungen/Kindertages-
betreuung)

Kostenübernahme Kindertagesstätten-
beiträge:

 Kind hat einen Platz in einer Kinder-
tagestätte und der Elternbeitrag kann 
aus eigenen Mitteln nicht finanziert 
werden.

Ferienfreizeiten
Kostenübernahme für eine Ferienfreizeit:

  Die Kosten für eine Ferienmaßnahme 
(durch einen anerkannten Jugend-
hilfeträger) pro Jahr für ein Schulkind 
können nicht aus eigenen Mitteln 
finanziert werden.

Kindertagespflege  

www.landkreis-northeim.de
(Dienstleistungen/ 
Kindertagespflege)

Gewährung von Kindertagespflege: 

 Die Betreuung ist notwendig und 
erfolgt durch eine qualifizierte Tages-
pflegeperson. Das betreute Kind ist 
nicht älter als 14 Jahre.

Erlass des Kostenbeitrages bei der gewährten 
Tagespflege:

 Der Kostenbeitrag für ein durch Tages-
pflege betreutes Kind kann nicht aus 
eigenen Mitteln finanziert werden.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 15
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Scholz und Frau Loock  
	05551/708-707

Frau Ohlendorf 
	05551/708-706

!  Eine Bewilligung ist frühestens ab 
dem Monat der Antragsabgabe  
möglich.

!  Die Kosten werden direkt mit der  
Einrichtung abgerechnet.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Dörflinger
	05551/708-222

!  Der Antrag muss vor Beginn der  
Ferienmaßnahme vorliegen.

!  Die Kosten werden mit dem Veran-
stalter abgerechnet.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 15
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Nitzsche
	05551/708-702

Frau Raschowski
	05551/708-703

!  Eine Bewilligung ist frühestens ab 
dem Monat der Antragstellung  
möglich.

!  Kosten werden direkt mit den Tages-
pflegepersonen abgerechnet.
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Beistandschaften

www.landkreis-northeim.de 
(Dienstleistungen/Beistandschaft)

 Die Beistandschaft ist ein kostenloses 
Angebot des Fachbereichs V. 
Eine Beistandschaft kann eingerichtet 
werden für die Feststellung der Vater-
schaft oder die Geltendmachung des 
Kindesunterhalts.

Elterngeld

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Elterngeld)

  Antragstellung erst nach Geburt des 
Kindes:

 - Formantrag,
 - Geburtsurkunde,
 - Bescheinigung der Krankenkasse 

 über Mutterschaftsgeld,
 - ggf. Verdienstbescheinigung der 

 letzten 12 Monate vor Mutterschutz- 
 beginn.

GEZ Befreiung

www.gez.de 
(Gebührenbefreiung/Antrags-
formular)
www.rundfunkbeitrag.de/service

 Grundsätzlich bei Bezug von Transfer-
leistungen.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim  

Medenheimer Str. 6-8 
37154 Northeim 

Mo - Fr: 8.30 Uhr-12.30 Uhr 
Di, Do: 14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Fahlbusch	 	05551/708-170

Frau Bode	 	05551/708-177 

Frau Püster	 	05551/708-174 

Frau Jahn-Woltmann		05551/708-173  

Frau Stahlmann	 	05551/708-172

Herr Westphal	 	05551/708-171

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- und 
Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

	05551/ 708-0

!  Der Antrag muss für mindestens   
zwei Lebensmonate gestellt wer-
den.  
Die Höchstanspruchsdauer sind  
12 Lebensmonate, unter bestimm-
ten Voraussetzungen 14 Lebens-
monate. 

!  Je nach Geburtsdatum des Kindes 
wird zum 1. oder 15. eines Monats 
gezahlt.

Nur direkt bei der GEZ, 
50636 Köln möglich! 

!  Die Befreiung gilt erst ab dem  
Monat nach Antragstellung!
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„ Ich bin ALLEINERZIEHEND und berufstätig

WELCHE LEISTUNGEN? WELCHE VORAUSSETZUNGEN?

Kinderzuschlag

www.arbeitsagentur.de  
(Arbeitsagentur/Formulare/Kinder-
geld)

 Mindesteinkommen des alleinerzie-
henden Elternteils i.H.v. 600,00 €  
muss erreicht werden.

Kindergeld

www.arbeitsagentur.de
(Online-Dienstleistungen/Kinder-
geldantrag stellen oder  
Arbeitsagentur/Formulare/Kinder-
geld

 Kind lebt im Haushalt des  
alleinerziehenden Elternteils.

 Ab 18 Jahren gelten Besonderheiten.

Unterhaltsvorschuss (UVG)

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Unterhalts- 
vorschuss)

 Kind lebt bei einem alleinerziehenden 
Elternteil.

 Der unterhaltspflichtige Elternteil 
zahlt nicht, teilweise oder unregel-
mäßig.

und habe ein GERINGES EINKOMMEN.“

WO UND WANN 
ZU BEANTRAGEN? BESONDERHEITEN

Familienkasse Göttingen 

Bahnhofsallee 5
37081 Göttingen

Mo, Di, Do, Fr: 8.00 -12.00 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

www.familienkasse.de

!  Kinderzuschlag wird ab dem Monat 
der Antragstellung gewährt. Unter-
haltszahlungen bzw. UVG werden bei 
der Berechnung des Kinderzuschlages 
berücksichtigt.

!  Die Zahlung erfolgt grundsätzlich mit 
dem Kindergeld.

Familienkasse Göttingen 

Bahnhofsallee 5
37081 Göttingen

Mo, Di, Do, Fr: 8.00 -12.00 Uhr
Do: 14.00 -17.00 Uhr

www.familienkasse.de

!  Die Zahlung erfolgt je nach Endziffer 
der Kindergeldnummer im Laufe des 
Monats. Kindergeld  wird laufend ab 
dem Monat der Antragstellung ge-
zahlt. 

!  Grundsätzlich kann auch rückwirkend 
Kindergeld gewährt werden.

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr 

	05551/708-0

!  Es wird für den Monat rückwirkend 
gezahlt, in welchem der  Antrag ge-
stellt wird.

!  Maximal 72 Monate in den ersten  
12 Lebensjahren.

!  Die laufende Zahlung erfolgt zum  
Anfang des Monats.
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Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr
	05551/708-0

!  Für Personen mit geringem Einkom-
men.

!  Grundsätzlich nicht für Berechtigte 
nach dem SGB II sowie SGB XII.

!  Es wird zum Anfang des Monats im 
Voraus gezahlt. Im Monat der An-
tragstellung kann für den laufenden 
Monat gewährt werden.

Jobcenter Landkreis Northeim   

Scharnhorstplatz 14 
37154 Northeim  

oder in den Geschäftsstellen:
Teichenweg 1,   37574 Einbeck
Alte Gasse 26,    37581 Bad Gandersheim 
Bella Clava 21,   37170 Uslar

jobcenter-northeim@jobcenter-ge.de

Fachbereich Soziales des Landkreises  
Northeim, allgemeine Sozialhilfe 
außerhalb von Einrichtungen 

Wallstr. 40
37154 Northeim 
	05551/708-0

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildung-  
und Familienförderung

Medenheimer Str. 6-8, 
37154 Northeim

Besuchszeiten:
Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr
	 05551/708-0

!  Nach Bearbeitung wird in der Regel 
direkt mit Drittempfängern abgerech-
net.

14 15

Wohngeld/Mietzuschuss/Lastenzuschuss

 Kosten der Lebenshaltung müssen 
grundsätzlich gesichert sein.

 Geringes Einkommen.

 Kein Bezug anderer sozialer Leistun-
gen.

Bildungs- und Teilhabepaket

www.bildungspaket.bmas.de

www.jobcenter-northeim.de/ 
Bildungs- und Teilhabepaket

 Bezieher von Leistungen nach dem 
SGB II.

 Bezieher von SGB XII-Asylbewerber-
leistungen.

 Bezieher von Wohngeld und  
Kinderzuschlag.
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Übernahme von Elternbeiträgen  (Kindertagesstättenbeiträge)

www.landkreis-northeim.de 
(Dienstleistungen/Kindertages-
betreuung)

Kostenübernahme Kindertagesstätten-
beiträge:

 Kind hat einen Platz in einer Kinder-
tagestätte und der Elternbeitrag kann 
aus eigenen Mitteln nicht finanziert 
werden.

Ferienfreizeiten
Kostenübernahme für eine Ferienfreizeit:

 Die Kosten für eine Ferienmaßnahme 
(durch einen anerkannten Jugend-
hilfeträger) pro Jahr für ein Schulkind 
können nicht aus eigenen Mitteln 
finanziert werden.

Kindertagespflege  

www.landkreis-northeim.de
(Dienstleistungen/Kindertages-
pflege)

Gewährung von Kindertagespflege:

 Die Betreuung ist notwendig und 
erfolgt durch eine qualifizierte Tages-
pflegeperson. Das betreute Kind ist 
nicht älter als 14 Jahre.

Erlass des Kostenbeitrages bei der gewährten 
Tagespflege:

 Der Kostenbeitrag für ein durch Tages-
pflege betreutes Kind kann nicht aus 
eigenen Mitteln finanziert werden.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim  

Medenheimer Str. 15
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr 
Di, Do:   14.00 Uhr-16.00 Uhr 

Frau Scholz und Frau Loock  
	05551/708-707

Frau Ohlendorf 
	05551/708-706

!  Eine Bewilligung ist frühestens ab 
dem Monat der Antragsabgabe  
möglich.

!  Die Kosten werden direkt mit der Ein-
richtung abgerechnet.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr 
Di, Do:   14.00 Uhr-16.00 Uhr 

Frau Dörflinger 	   05551/708-222 

!  Der Antrag muss vor Beginn der  
Ferienmaßnahme vorliegen.

!  Die Kosten werden mit dem Veran-
stalter abgerechnet.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 15
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr 
Di, Do:   14.00 Uhr-16.00 Uhr 

Frau Nitzsche
	05551/708-702

Frau Raschowski
	05551/708-703

!  Eine Bewilligung ist frühestens ab 
dem Monat der Antragstellung  
möglich.

!  Kosten werden direkt mit den Tages-
pflegepersonen abgerechnet.
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Beistandschaften  Die Beistandschaft ist ein kostenloses 
Angebot des Fachbereichs V.  
Eine Beistandschaft kann für die 
Feststellung der Vaterschaft oder die 
Geltendmachung des Kindesunter-
halts eingerichtet werden.

www.landkreis-northeim.de 
(Dienstleistungen/Beistandschaft)

Arbeitslosengeld II (SGB II)

 Person kann Lebensunterhalt nicht 
aus Einkommen/Vermögen finanzie-
ren.

 Arbeitslosigkeit ist nicht notwendig.

www.jobcenter-northeim.de/
Downloadcenter/ 
Antragsvordrucke

Elterngeld   Antragstellung erst nach Geburt des 
Kindes:

 - Formantrag,
 - Geburtsurkunde,
 - Bescheinigung der Krankenkasse 

 über Mutterschaftsgeld,
 - ggf. Verdienstbescheinigung der 

 letzten 12 Monate vor Mutterschutz- 
 beginn.

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Elterngeld)

GEZ Befreiung
 Grundsätzlich bei Bezug von Transfer-
leistungen.www.gez.de (Gebührenbefreiung/

Antrags formular)
www.rundfunkbeitrag.de/service

Fachbereich Kinder. Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim  

Medenheimer Str. 6-8 
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr 
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Fahlbusch 	  05551/708-170
Frau Bode 	  05551/708-177
Frau Püster 	  05551/708-174
Frau Jahn-Woltmann  05551/708-173 
Frau Stahlman 	  05551/708-172
Herr Westphal	  05551/708-171

Jobcenter Landkreis Northeim   

Scharnhorstplatz 14
37154 Northeim  

oder in den Geschäftsstellen:
Teichenweg 1,   37574 Einbeck 
Alte Gasse 26,    37581 Bad Gandersheim
Bella Clava 21,   37170 Uslar

jobcenter-northeim@jobcenter-ge.de

!  Nachrangig nach allen anderen  
Leistungen. 

!  Die Leistungsgewährung erfolgt 
grundsätzlich zum 1. des Monats. 

!  Im Antragsmonat kann rückwirkend 
für den vollen Monat gezahlt werden. 

!  Auszubildende sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

!  Ergänzende Leistungen sind unter 
Umständen gem. § 27 SGB II möglich.

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

	05551/ 708-0

!  Der Antrag muss für mindestens   
zwei Lebensmonate gestellt werden.  
Die Höchstanspruchsdauer sind  
12 Lebensmonate, unter bestimmten 
Voraussetzungen 14 Lebens monate. 

!  Je nach Geburtsdatum des Kindes 
wird zum 1. oder 15. eines Monats 
gezahlt.

Nur direkt bei der GEZ, 
50636 Köln möglich! 

!  Die Befreiung gilt erst ab dem Monat 
nach Antragstellung!
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„ Ich bin ALLEINERZIEHEND

WELCHE LEISTUNGEN? WELCHE VORAUSSETZUNGEN?

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Unterhalts- 
vorschuss)

 BAB wird gewährt für eine betrieb-
liche oder außerbetriebliche (Erst-) 
Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf.

BAföG

www.das-neue-bafoeg.de
 Ausbildungsförderung wird geleistet  
für den Besuch von weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen, Berufs-
fachschulen, Fach- und Fachoberschu-
len.

 Kind lebt im Haushalt des  
alleinerziehenden Elternteils.

Kindergeld

www.arbeitsagentur.de
(Online-Dienstleistungen/Kinder-
geldantrag stellen oder  
Arbeitsagentur/Formulare/Kinder-
geld)

 Kind lebt im Haushalt des  
alleinerziehenden Elternteils.

 Ab 18 Jahren gelten Besonderheiten.

und in der AUSBILDUNG.“

WO UND WANN 
ZU BEANTRAGEN? BESONDERHEITEN

In den Eingangszonen der Agentur 
für Arbeit bzw. Geschäftsstellen nach 
Wohnort 

oder über die Servicehotline 
	0180 15 55 111

Weitere Infos unter:  
www.arbeitsagentur.de

!  Unterbringung außerhalb des Haus-
halts der Eltern, „Bedürftigkeitsprü-
fung“.

!  Es wird im Nachhinein zum Ende des 
Monats gezahlt.

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

	05551/708-0

!  Ein Formantrag ist zwingend erfor-
derlich. Dieser wird auf der Internet-
seite des Bundesministeriums für 
Bil dung und Forschung als Download 
angeboten:www.das-neue-bafoeg.de

!  Im Monat der Antragstellung wird 
rückwirkend für den vollen Monat 
gewährt.

!  Die laufende Zahlung erfolgt jeweils 
zum 1. des Monats.

Familienkasse Göttingen 

Bahnhofsallee 5
37081 Göttingen

Mo, Di, Do, Fr: 8.00-12.00 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

www.familienkasse.de

!  Die Zahlung erfolgt je nach Endziffer 
der Kindergeldnummer im Laufe des 
Monats. Kindergeld  wird laufend ab 
dem Monat der Antragstellung ge-
zahlt. 

!  Grundsätzlich kann auch rückwirkend 
Kindergeld gewährt werden.
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Kinderzuschlag

www.arbeitsagentur.de  
(Arbeitsagentur/Formulare/Kinder-
geld)

 Mindesteinkommen des alleinerzie-
henden Elternteils i.H.v. 600,00 € muss 
erreicht werden.

Unterhaltsvorschuss (UVG)

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Unterhalts- 
vorschuss)

 Kind lebt bei einem alleinerziehenden 
Elternteil.

 Der unterhaltspflichtige Elternteil 
zahlt nicht, teilweise oder unregel-
mäßig.

Wohngeld/Mietzuschuss/Lastenzuschuss

 Kosten der Lebenshaltung müssen 
grundsätzlich gesichert sein.

 Geringes Einkommen.

 Kein Bezug anderer sozialer Leistun-
gen.

Familienkasse Göttingen 

Bahnhofsallee 5
37081 Göttingen

Mo, Di, Do, Fr: 8.00-12.00 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

www.familienkasse.de

!  Kinderzuschlag wird ab dem Monat 
der Antragstellung gewährt. Unter-
haltszahlungen bzw. UVG werden bei 
der Berechnung des Kinderzuschlages 
berücksichtigt.

!  Die Zahlung erfolgt grundsätzlich mit 
dem Kindergeld.

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr 

	05551/708-0 

!  Es wird für den Monat rückwirkend 
gezahlt, in welchem der  Antrag ge-
stellt wird.

!  Maximal 72 Monate in den ersten  
12 Lebensjahren.

!  Die laufende Zahlung erfolgt zum  
Anfang des Monats.

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

	05551/708-0

!  Für Personen mit geringem Einkom-
men.

!  Grundsätzlich nicht für Berechtigte 
nach dem SGB II sowie SGB XII.

!  Es wird zum Anfang des Monats im 
Voraus gezahlt. Im Monat der An-
tragstellung kann für den laufenden 
Monat gewährt werden.



Jobcenter Landkreis Northeim   

Scharnhorstplatz 14
37154 Northeim  

oder in den Geschäftsstellen:
Teichenweg 1, 37574 Einbeck
Alte Gasse 26, 37581 Bad Gandersheim 
Bella Clava 21, 37170 Uslar

jobcenter-northeim@jobcenter-ge.de

!  Nachrangig nach allen anderen  
Leistungen.

 !  Die Leistungsgewährung erfolgt 
grundsätzlich zum 1. des Monats.

!  Im Antragsmonat kann rückwirkend 
für den vollen Monat gezahlt werden.

!  Auszubildende sind grundsätzlich 
ausgeschlossen.

!  Ergänzende Leistungen sind unter 
Umständen gem. § 27 SGB II möglich.

Jobcenter Landkreis Northeim   

Scharnhorstplatz 14, 37154 Northeim  

oder in den Geschäftsstellen:
Teichenweg 1, 37574 Einbeck
Alte Gasse 26, 37581 Bad Gandersheim 
Bella Clava 21, 37170 Uslar

jobcenter-northeim@jobcenter-ge.de

Fachbereich Soziales des Landkreises  
Northeim, allgemeine Sozialhilfe 
außerhalb von Einrichtungen 

Wallstr. 40, 37154 Northeim
	05551/708-0

Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildung- und 
Familienförderung

Medenheimer Str. 6-8,  37154 Northeim

Besuchszeiten:
Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr
	 05551/708-0

!  Nach Bearbeitung wird in der Regel 
direkt mit Drittempfängern abgerech-
net.
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Arbeitslosengeld II (SGB II)

www.jobcenter-northeim.de/
Downloadcenter/ 
Antragsvordrucke

 Person kann Lebensunterhalt nicht 
aus Einkommen/Vermögen finanzie-
ren.

 Arbeitslosigkeit ist nicht notwendig.

Bildungs- und Teilhabepaket

www.bildungspaket.bmas.de

www.jobcenter-northeim.de/ 
Bildungs- und Teilhabepaket

 Bezieher von Leistungen nach dem 
SGB II.

 Bezieher von SGB XII-Asylbewerber-
leistungen.

 Bezieher von Wohngeld und Kinder-
zuschlag.
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Übernahme von Elternbeiträgen (Kindertagesstättenbeiträge)

www.landkreis-northeim.de 
(Dienstleistungen/Kindertages-
betreuung)

Kostenübernahme Kindertagesstätten-
beiträge:

  Kind hat einen Platz in einer Kinder-
tagestätte und der Elternbeitrag kann 
aus eigenen Mitteln nicht finanziert 
werden.

Ferienfreizeiten
Kostenübernahme für eine Ferienfreizeit:

  Die Kosten für eine Ferienmaßnahme 
(durch einen anerkannten Jugend-
hilfeträger) pro Jahr für ein Schulkind 
können nicht aus eigenen Mitteln 
finanziert werden.

Kindertagespflege  

www.landkreis-northeim.de
(Dienstleistungen/ 
Kindertagespflege)

Gewährung von Kindertagespflege:

  Die Betreuung ist notwendig und 
erfolgt durch eine qualifizierte Tages-
pflegeperson das betreute Kind ist 
nicht älter als 14 Jahre.

Erlass des Kostenbeitrages bei der gewährten 
Tagespflege:

 Der Kostenbeitrag für ein durch Tages-
pflege betreutes Kind kann nicht aus 
eigenen Mitteln finanziert werden.

Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familien des Landkreises Northeim  

Medenheimer Str. 15
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr 

Frau Scholz und Frau Loock  
	05551/708-707

Frau Ohlendorf 
	05551/708-706

!   Eine Bewilligung ist frühestens ab 
dem Monat der Antragsabgabe  
möglich.

!   Die Kosten werden direkt mit der  
Einrichtung abgerechnet.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Dörflinger
	05551/708-222 

!  Der Antrag muss vor Beginn der  
Ferienmaßnahme vorliegen.

!  Die Kosten werden mit dem Veranstal-
ter abgerechnet.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim 

Medenheimer Str. 15
37154 Northeim 

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Nitzsche
	05551/708-702

Frau Raschowski
	05551/708-703

!  Eine Bewilligung ist frühestens ab 
dem Monat der Antragstellung  
möglich.

!  Kosten werden direkt mit den Tages-
pflegepersonen abgerechnet.
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Elterngeld Fachbereich Soziales des Landkreises 
Northeim, Wohngeld, Ausbildungs- 
und Familienförderung 

Medenheimer Str. 6-8
37154 Northeim

Mo - Fr:  8.30 Uhr-12.30 Uhr
Di, Do:  14.00 Uhr-16.00 Uhr

	05551/ 708-0

!  Der Antrag muss für mindestens   
zwei Lebensmonate gestellt werden.  
Die Höchstanspruchsdauer sind  
12 Lebensmonate, unter bestimmten 
Voraussetzungen 14 Lebens monate.

!  Je nach Geburtsdatum des Kindes 
wird zum 1. oder 15. eines Monats 
gezahlt.

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/Familie/Elterngeld)

Antragstellung erst nach Geburt des 
Kindes:

 - Formantrag,
 - Geburtsurkunde,
 - Bescheinigung der Krankenkasse 

 über Mutterschaftsgeld,
 - ggf. Verdienstbescheinigung der 

 letzten 12 Monate vor Mutterschutz- 
 beginn.

GEZ Befreiung

Nur direkt bei der GEZ, 
50636 Köln möglich! 

!  Die Befreiung gilt erst ab dem Monat 
nach Antragstellung!www.gez.de 

(Gebührenbefreiung/Antrags-
formular)

www.rundfunkbeitrag.de/service

 Grundsätzlich bei Bezug von Transfer-
leistungen.

Beistandschaften

www.landkreis-northeim.de 
(Dienstleistungen/Beistandschaft)

 Die Beistandschaft ist ein kostenloses 
Angebot des Fachbereichs V.  
Eine Beistandschaft kann für die 
Feststellung der Vaterschaft oder die 
Geltendmachung des Kindesunter-
halts eingerichtet werden.

Fachbereich Kinder, Jugend und  
Familien des Landkreises Northeim  

Medenheimer Str. 6-8 
37154 Northeim 

Mo - Fr: 8.30 Uhr-12.30 Uhr 
Di, Do: 14.00 Uhr-16.00 Uhr

Frau Fahlbusch 	  05551/708-170

Frau Bode 	  05551/708-177 

Frau Püster 	  05551/708-174 

Frau Jahn-Woltmann  05551/708-173  

Frau Stahlman 	  05551/708-172

Herr Westphal	  05551/708-171
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Wenn die staatliche Unterstützung nicht reicht … … weitere finanzielle Hilfen

WELCHE LEISTUNGEN? WELCHE VORAUSSETZUNGEN? WO ZU BEANTRAGEN? BESONDERHEITEN

Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” Caritasverband Northeim – Familienbüro
Breiter Weg 2, 
37154 Northeim
	05551/911770
caritasverband-northeim@t-online.de 

pro familia Northeim
Entenmarkt 3, 
37154 Northeim
Elisabeth Kastner 	05551/9082190
northeim@profamilia.de 

!  Antrag muss bis zur Geburt gestellt 
werden.

www.bundesstiftung-
mutter-und-kind.de

 Höhe und Dauer der Unterstützung richten sich nach den 
besonderen Umständen der persönlichen Notlage. Die Ent-
scheidung darüber liegt bei den Zuwendungsempfängern 
der Bundesstiftung auf Landesebene. 
Leistungen aus Mitteln der Bundesstiftung werden unter 
folgenden Bedingungen ausgezahlt: 

•	 Die	schwangere	Frau	hat	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	
Aufenthalt in Deutschland.

•	 Es	liegt	eine	Notlage	vor.
•	 Die	Hilfe	ist	auf	andere	Weise	nicht	bzw.	nicht	rechtzeitig	

möglich oder nicht ausreichend.

Landesstiftung „Familie in Not“ Caritasverband Northeim – Familienbüro
Breiter Weg 2, 
37154 Northeim
	05551/911770
caritasverband-northeim@t-online.de

www.ms.niedersachsen.de
(Themen/unsere Stiftun-
gen)

 Die Stiftung fördert vorrangig kinderreiche Familien mit 
mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, Alleiner-
ziehende und schwangere Frauen, die ihren ersten Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Niedersachsen haben.

Familienerholungsmaßnahmen über das Land Niedersachsen Caritasverband Northeim – Familienbüro
Breiter Weg 2, 
37154 Northeim
	05551/911770
caritasverband-northeim@t-online.de

!  Die Leistung ist vom Familieneinkom-
men abhängig.

 Das Land fördert Erholungsurlaube für Familien mit drei 
Kindern, für Familien mit einem behinderten Kind und 
Alleinerziehende vorrangig vor Familien mit mindestens 
zwei Kindern. Ziel ist es, einkommensschwächeren Familien 
einen gemeinsamen Urlaub zu ermöglichen.  
Der Zuschuss beträgt je Übernachtungstag bis zu 5,00 € für 
jedes Elternteil und 10,00 € für jedes Kind.

Sonderfonds „DabeiSein!“ Caritasverband Northeim -  
Außenstelle Einbeck
Stiftsplatz 11, 37574 Einbeck, 
Zdravko Dusanek   	05561/6790

Einbecker Kinder- und Familienservicebüro
Hallenplan 9,  37574 Einbeck
Volker Hilse  	05561/7997891

ANKER e.V. Nörten-Hardenberg
Burgstr. 2B, 37176 Nörten-Hardenberg,
Dr. Wolfgang Schillak   	05503/49048

Diakonisches Werk Leine-Solling 
Dienststelle Einbeck
Stiftplatz 3, 37574 Einbeck,
Marco Spindler  	05561/1004

Dienststelle Gandersheim
Stiftsfreiheit 14, 37581 Bad Gandersheim, 
Sabine Stahl  	05382/955212

Dienststelle Uslar
Kreuzstr.10,  37170 Uslar, 
Hanna Reiche 	05571/924112

 Mit dem Sonderfonds für Kinder „DabeiSein!“ will Nieder-
sachsen Bildungs- und Freizeitmaßnahmen für Kinder 
aus finanziell benachteiligten Familien fördern. Folgende 
Zuschüsse können gewährt werden für: Jugend- und Famili-
enfreizeiten, Schulmaterialien, Kursgebühren für Musik- und 
Kunstschulen, Volkshochschulen, Mitgliedsbeiträge für 
Sport- und Musikvereine, Nachhilfeunterricht, Klassenfahr-
ten, Kita-Fahrten, Fahrtkosten für Oberstufenschüler/innen.
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